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DER
SCHWEIZER FAMILIENFORSCHER

Le genealogiste suisse

MONATLICHE MITTEILUNGEN
der schweizerischen Gesellschaft

für Familienforschung

BULLETIN MENSUEL
de la Societe suisse

d'etudes genealogiques

No. 11/12 VI. Jahrgang 5. Dezember 1939

Redaktion: Dr. Robert Oehler, Bern

An die Mitglieder
Zum Abschluss des Jahrgangs kann die gute Mitteilung

gemacht werden, dass die Drucklegung des Familiennamenbuches

nun endgültig beschlossen ist. Es haben sich eine erfreuliche
Anzahl von Subskribenten gemeldet; aus den Mitgliederkreisen sind

allein 90 Exemplare gezeichnet worden- Das erste Heft von 160

Seiten wird im Februar 1940 zum Versand gelangen. Es ist noch

nicht möglich den genauen Umfang des Werkes zu bestimmen;

doch wird sich infolge der von Herrn Ruoff an der Hauptversammlung

in Zürich vorgeschlagenen Aenderung in der Satzanordnung
eine bedeutende Platzeinsparung erzielen lassen. Eine siebente

Lieferung wird wohl nicht mehr nötig werden. Ende des Jahres läuft
die Frist zur Subskription ab. Vom 1. Januar 1940 gilt für jedermann

der allgemeine Preis von Fr. 8.— für jedes Heft. Wer von

den Mitgliedern noch zum ermässigten Preis von Fr. 5.— bestellen

will, der soll nicht vergessen, seine Bestellkarte bis zum 31.

Dezember dem Sekretariat einzusenden.
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